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D E R  V O R S IT Z E N D E  

Claus Spandau 

 
Konrad-Adenauer-Haus 
Spenerweg 8 
35394 Gießen 
Telefon 06 41 – 4 10 56 
Fax   06 41 – 4 10 54 
E-Mail info@cdu-giessen.de 

 
Gießen, 08.09.2020 

 
 
Änderungsanträge zur Vorlage 1457/2020 
 
 
Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender Funck, 
 
die CDU-Fraktion bittet Sie, folgende Änderungsanträge zur Vorlage 1457/2020 
auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Kreistages und des zuständigen 
Ausschusses zu nehmen.  
 
 
Änderungsantrag Nr. 1: Nach dem Satzende des Satzes unter Nr. 2 der Vorlage 
Nr. 1457/2020 ist folgender Satz neu einzufügen: 
 
„Hierbei ist die im Rahmen des Radverkehrskonzepts im Januar 2019 
vorgenommene Bestandserfassung und -dokumentation der 
Fahrradabstellanlagen für die Schulen im Landkreis Gießen als Arbeitsgrundlage 
heranzuziehen.“ 
 
Änderungsantrag Nr. 2: Nach Nr. 2 der Vorlage Nr. 1457/2020 sind folgende Sätze 
als neue Nr. 3 einzufügen (Nr. 3 der Vorlage wird dann zur neuen Nr. 4): 
 
„3. dass der Kreisausschuss unter enger Einbindung der Schulen eine 
Bedarfsermittlung über die zusätzlich benötigten Kapazitäten bzw. die konkreten 
Anforderungen für Fahrradabstellanlagen an den Schulen im Landkreis Gießen 
durchführt und hierbei auch die betroffenen Schülerinnen und Schüler aktiv 
einbindet (z.B. durch Fragebögen oder eine Online-Umfrage). Dem zuständigen 
Ausschuss ist über die Ergebnisse der Bedarfsermittlung zu berichten.“ 
 
 
 

Herrn Kreistagsvorsitzenden 
Karl-Heinz Funck 
Riversplatz 1 – 9 
35392  Gießen 
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Begründung: 
 
Zu Änderungsantrag Nr. 1: Im Rahmen des Radverkehrskonzepts des 
Landkreises Gießen wurde bereits eine Bestandserfassung und -dokumentation 
der Fahrradabstellanlagen für die Schulen im Landkreis Gießen (ohne Stadt 
Gießen) vorgenommen. Im Zuge der Erstellung eines Katasters sollte diese 
Vorarbeit als Arbeitsgrundlage dienen und um die genaue Zahl der vorhandenen 
Stellplätze sowie den Zustand ergänzt werden. 
 
Zu Änderungsantrag Nr. 2: Grundlage für den angedachten Ausbau bzw. die 
Erneuerung der vorhandenen Fahrradabstellanlagen an den Schulen ist eine 
genaue Bedarfsermittlung, die in enger Abstimmung mit den Schulen erfolgen 
muss. Idealerweise sollten zudem die Schülerinnen und Schüler zusätzlich 
eingebunden werden. Die Durchführung einer Bedarfsermittlung unter enger 
Einbindung der Schulgemeinden findet sich bisher nicht ausdrücklich im 
Antragstext wieder.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Claus Spandau 
Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion 


